
Bekanntmachung der Beschlüsse  
aus der Sitzung des Marktgemeinderates vom 13.05.2025 (06/2025) 

___________________________________________________________________ 
 

A) Öffentliche Sitzung 
 

0. Tagesordnung 
 

1. Sitzungsniederschrift vom 15.04.2025 
 

 a) 
 

Genehmigung des öffentlichen Teiles 
 
Beschluss: Der Marktgemeinderat erhebt keine Einwände und genehmigt die Sitzungs-
niederschrift vom 15.04.2025 wie vorgelegt.  
 

 b) 
 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse nach Wegfall 
der Geheimhaltungspflicht 
 
Bauhof Buchbach: Neubau eines Bauhofgebäudes - Auftragsvergabe für das Gewerk 
5.01 Außenanlagen (Gala-Bau) 
Firma A. Weindl GmbH + Co. KG, 84155 Bodenkirchen - Angebotssumme 492.575,28 € 
 
Kläranlage Buchbach: Beton-Sanierung Nachklärbecken, Teil, I-Rest v. 2024 und II – 
Regenrückhaltebecken, Auftragsvergabe 
Fa. Chesterton GmbH, 32289 Rödinghausen - Angebotssumme 155.342,60 €  
 
Kläranlage Buchbach: Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes - Auftrags-
vergabe Energieberater  
Hr. Dieter Dirschedl Haustechnik, 84494 Neumarkt-Sankt Veit - Angebot über 15.000 € 
 
Gemeindestraßen: Straßensanierung von Plessenberg nach Kienrathing – Auftrags-
vergabe 
Fa. STRABAG, 94513 Schönberg - Angebotssumme 278.923,78 €. 
 
Ortsrecht des Marktes Buchbach: Antrag zur Hundesteuersatzung auf Minderung der 
Kampfhundesteuer bei Vorlage eines Negativzeugnisses 
 
Der Marktgemeinderat beschließt die Steuervergünstigung für sog. Kampfhunde (Lis-
tenhunde) bei Vorlage eines Negativzeugnisses nicht zu gewähren 
 
 

2. Öffentlicher Personennahverkehr: Weiterführung der MVV-Linie 564 (Grüntegern-
bach – Buchbach) 
 
Beschluss: Der Marktgemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis und beschließt die 
Weiterführung der Buslinie 564 auf Grundlage der aktuellen Vereinbarung bis 31.12.2026 zu 
verlängern.  
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___________________________________________________________________ 
3. Energieversorgung: Gründung einer interkommunalen Gesellschaft ("Landkreiswerk 

Mühldorf a. Inn") zur Betätigung im Bereich der Energieerzeugung und -vermarktung  
 
Beschluss:  
 
1. Der Marktgemeinderat stimmt der Gründung eines gemeinsamen Kommunalunter-

nehmens (gKU) mit dem Arbeitstitel „Landkreiswerk Mühldorf a. Inn“ zu. 

2. Zur Gründung des Landkreiswerks Mühldorf a. Inn beschließt der Marktgemeinderat 
die als Anlage 1 beiliegende Satzung. Die Verwaltung und der Bürgermeister des 

Marktes Buchbach werden ermächtigt, alle sonstigen für die Gründung sowie den Bei-
tritt des Marktes Buchbach zu dem Landkreiswerk Mühldorf a. Inn erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen und umzusetzen. Nach der Gründung des Landkreiswerks Mühl-

dorf a. Inn werden die Träger den als Anlage 2 beigefügten Konsortialvertrag des 
Landkreiswerks Mühldorf a. Inn schließen. Der Bürgermeister des Marktes Buchbach 
wird hierzu ermächtigt und beauftragt, den Konsortialvertrag zu unterzeichnen. 

3. Der Bürgermeister und die Verwaltung des Marktes Buchbach werden ermächtigt und 
beauftragt, zur Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens eine Einlage in 
Höhe von insgesamt € 5,00 pro Einwohner pro Jahr in den ersten fünf Jahren in 

das Kommunalunternehmen in bar einzuzahlen. Die Einlage ist aufgeteilt in eine 
Stammeinlage (Kapitalkonto I) und eine Einzahlung auf das Kapitalkonto II. Die Auftei-
lung auf die Kapitalkonten wird festgelegt, sobald der Kreis der Träger nach jeweiliger 

Beschlussfassung feststeht. 

4. Der Rat des Marktes Buchbach erklärt sich mit Anpassungen der Satzung und des 
Konsortialvertrags einverstanden, welche auf Grund von Ziffer 3 erforderlich sind. Fer-

ner erklärt sich der Rat der Marktes Buchbach mit bloß redaktionellen Änderungen 
sowie mit Änderungen von Regelungen der Satzung und des Konsortialvertrags, die 
die wirtschaftlichen Parameter des Projekts nicht beeinflussen, einverstanden, insbe-

sondere falls sich diese aufgrund rechtlicher Beanstandungen durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde, Urkundspersonen oder das Registergericht als notwendig erweisen. 

 
 
 

4. Informationen des Bürgermeisters 
 
 

5. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen 
 

 

 

B) Nichtöffentliche Sitzung 
 
 

 Angeschlagen an die Amtstafel am: 14.05.2025    Buchbach, 14.05.2025 
              abgenommen am: 30.05.2025            Markt Buchbach 
                         abgenommen durch:         
Internet veröffentlicht auf www.buchbach.de/Aus dem Marktgemeinderat  
am: 14.05.2025     

          Thomas Einwang, Erster Bürgermeister 


